
Bekanntmachung über die Einleitung eines Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren
bestimmter nahtloser Rohre aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in Kroatien, Rumänien, Russland
und der Ukraine, einer Interimsüberprüfung der Antidumpingzölle auf die Einfuhren bestimmter
nahtloser Rohre aus Eisen oder nicht legiertem Stahl mit Ursprung unter anderem in Russland und
Rumänien und einer Interimsüberprüfung des Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter

nahtloser Rohre aus Eisen oder nicht legiertem Stahl mit Ursprung in Kroatien und der Ukraine

(2005/C 77/02)

Die Kommission erhielt einen Antrag gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates (1) (nachstehend
„Grundverordnung“ genannt), dem zufolge die Einfuhren
bestimmter nahtloser Rohre aus Eisen oder Stahl mit Ursprung
in Kroatien, Rumänien, Russland und der Ukraine (nachstehend
„betroffene Länder“ genannt) gedumpt sind und dadurch eine
bedeutende Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemein-
schaft verursachen.

1. Antrag

Der Antrag wurde am 14. Februar 2005 vom „Defence
Committee of the Seamless Steel Tube Industry of the European
Union“ (nachstehend „Antragsteller“ genannt) im Namen von
Herstellern gestellt, auf die ein erheblicher Teil, in diesem Fall
mehr als 50 % der gesamten Gemeinschaftsproduktion
bestimmter nahtloser Rohre aus Eisen oder nicht legiertem
Stahl, entfällt.

2. Ware

Bei der angeblich gedumpten Ware handelt es sich um
bestimmte nahtlose Rohre aus Eisen oder Stahl, mit kreisför-
migem Querschnitt und einem Außendurchmesser von höch-
stens 406,4 mm, deren Kohlenstoffäquivalent gemäß den
Berechnungen und der chemischen Analyse des International
Institute of Welding (IIW) 0,86 nicht überschreitet, mit
Ursprung in Kroatien, Rumänien, Russland und der Ukraine
(nachstehend „betroffene Ware“ genannt), der KN-Codes ex
7304 10 10, ex 7304 10 30, ex 7304 21 00, ex
7304 29 11, ex 7304 31 99, ex 7304 39 59, 7304 39 91,
7304 39 93, ex 7304 51 99, ex 7304 59 91 und ex
7304 59 93. Diese KN-Codes werden nur informationshalber
angegeben.

Unter diese Ware fällt auch die von den Verordnungen (EG)
Nr. 2320/97 und (EG) Nr. 348/2000 betroffene Ware, die wie
unter Nummer 10 dargelegt Gegenstand einer Interimsüberprü-
fung ist, nämlich bestimmte nahtlose Rohre aus Eisen oder
nicht legiertem Stahl mit Ursprung in Kroatien, Rumänien,
Russland und der Ukraine, der KN-Codes 7304 10 10,
7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 und 7304 39 93.

3. Dumpingbehauptung

Für Kroatien, Rumänien und Russland stützt sich die Dumping-
behauptung auf einen Vergleich des rechnerisch ermittelten

Normalwertes mit den Preisen der betroffenen Ware bei der
Ausfuhr in die Gemeinschaft.

Gemäß Artikel 2 Absatz 7 der Grundverordnung handelt es
sich bei dem Normalwert des Antragstellers für die Ukraine um
einen rechnerisch ermittelten Normalwert in dem unter
Nummer 5.1. Buchstabe d genannten Land mit Marktwirtschaft.
Die Dumpingbehauptung stützt sich auf einen Vergleich des
auf die vorgenannte Weise ermittelten Normalwerts mit den
Preisen der betroffenen Ware beim Verkauf zur Ausfuhr in die
Gemeinschaft.

Aus diesem Vergleich ergeben sich für alle betroffenen Ausfuhr-
länder erhebliche Dumpingspannen.

4. Schadensbehauptung

Der Antragsteller legte Beweise dafür vor, dass auf die
Einfuhren der betroffenen Ware aus Kroatien, Rumänien, Russ-
land und der Ukraine sowohl was die einzelnen Länder betrifft
als auch in absoluten Zahlen ein erheblicher Anteil am Gemein-
schaftsmarkt entfällt, der sogar noch zugenommen hat.

Die Einfuhrmengen und -preise der betroffenen Ware hätten
sich unter anderem negativ auf die Verkaufsmengen und das
Preisniveau des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft ausgewirkt
und dadurch die Gesamtleistung und die finanzielle Lage des
Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft sowie die Beschäftigungssi-
tuation in diesem Wirtschaftszweig sehr nachteilig beeinflusst.

5. Verfahren

Die Kommission kam, nach Konsultationen im Beratenden
Ausschuss, zu dem Schluss, dass der Antrag vom Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft bzw. in dessen Namen gestellt wurde
und dass genügend Beweise vorliegen, um die Einleitung eines
Verfahrens zu rechtfertigen, und leitet gemäß Artikel 5 der
Grundverordnung eine Untersuchung ein.

5.1. Verfahren zur Ermittlung von Dumping und Schädigung

Im Rahmen der Untersuchung soll festgestellt werden, ob die
Einfuhren der betroffenen Ware mit Ursprung in Kroatien,
Rumänien, Russland und der Ukraine gedumpt sind und ob
dieses Dumping eine Schädigung verursacht hat.
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(1) ABl. L 56 vom 6.3.1996, S. 1; Verordnung zuletzt geändert durch
Verordnung (EG) Nr. 461/2004 des Rates, ABl. L 77 vom
13.3.2004, S. 12.



a) Stichprobe

Da dieses Verfahren offensichtlich eine Vielzahl von Parteien
betrifft, wird die Kommission möglicherweise beschließen,
gemäß Artikel 17 der Grundverordnung mit Stichproben zu
arbeiten.

i) A u swah l e i ne r St i ch p r obe u nte r de n A u sfüh -
r e r n/ H e r ste l le r n i n R uss la nd u nd de r Ukr ai ne

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines
Stichprobenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls
eine Stichprobe bilden kann, werden alle Ausführer/
Hersteller bzw. die in ihrem Namen handelnden
Vertreter aufgefordert, innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe b Ziffer i gesetzten Frist mit der Kommission
Kontakt aufzunehmen und folgende Angaben zu ihren
Unternehmen in der unter Nummer 7 vorgegebenen
Form zu übermitteln:

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon-, Fax- und/
oder Telexnummer, Kontaktperson;

— Umsatz (in Landeswährung), der vom 1. Januar
2004 bis zum 31. Dezember 2004 mit dem Verkauf
der betroffenen Ware zur Ausfuhr in die Gemein-
schaft erzielt wurde, und entsprechende Verkaufs-
menge (in Tonnen);

— Umsatz (in Landeswährung), der vom 1. Januar
2004 bis zum 31. Dezember 2004 mit dem Verkauf
der betroffenen Ware auf dem Inlandsmarkt erzielt
wurde, und entsprechende Verkaufsmenge (in
Tonnen);

— Erklärung, ob das Unternehmen beabsichtigt, die
Berechnung einer individuellen Dumpingspanne (1)
zu beantragen (nur für Hersteller möglich);

— genaue Beschreibung der Tätigkeiten des Unterneh-
mens bei der Herstellung der betroffenen Ware;

— Namen und genaue Tätigkeiten aller verbundenen
Unternehmen (2), die an Produktion und/oder
Verkauf (zur Ausfuhr und/oder im Inland) der
betroffenen Ware beteiligt sind;

— sonstige sachdienliche Angaben, die der Kommission
bei der Auswahl der Stichprobe nützlich sein
könnten;

— Erklärung, ob die Unternehmen bereit sind, in die
Stichprobe einbezogen zu werden und daraufhin
einen Fragebogen zu beantworten und einem
Kontrollbesuch in ihren Betrieben zuzustimmen.

Ferner wird die Kommission mit den Behörden der
Ausfuhrländer und allen ihr bekannten Verbänden von
Ausführern/Herstellern Kontakt aufnehmen, um dieje-
nigen Informationen einzuholen, die sie für die Auswahl
der Stichprobe unter den Ausführern/Herstellern als
notwendig erachtet.

ii) A u sw a h l e i ne r St i c h p r o be u nte r de n E i nfü h -
r e r n

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines
Stichprobenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls
eine Stichprobe bilden kann, werden alle Einführer bzw.
die in ihrem Namen handelnden Vertreter aufgefordert,
innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe b Ziffer i
gesetzten Frist mit der Kommission Kontakt aufzu-
nehmen und folgende Angaben zu ihren Unternehmen
in der unter Nummer 7 vorgegebenen Form zu übermit-
teln:

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon-, Fax- und/
oder Telexnummer, Kontaktperson;

— Gesamtumsatz des Unternehmens (in Euro), der in
der Zeit vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember
2004 erzielt wurde;

— Gesamtbeschäftigtenzahl;

— genaue Tätigkeiten des Unternehmens in Bezug auf
die betroffene Ware;

— Menge (in Tonnen) und Wert (in Euro) der Einfuhren
und Weiterverkäufe der betroffenen Ware mit
Ursprung in Kroatien, Rumänien, Russland und der
Ukraine auf dem Gemeinschaftsmarkt im Zeitraum
vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004;

— Namen und genaue Tätigkeiten aller verbundenen
Unternehmen (2), die an Produktion und/oder
Verkauf der betroffenen Ware beteiligt sind;

— sonstige sachdienliche Angaben, die der Kommission
bei der Auswahl der Stichprobe nützlich sein
könnten;

— Erklärung, ob die Unternehmen bereit sind, in die
Stichprobe einbezogen zu werden und daraufhin
einen Fragebogen zu beantworten und einem
Kontrollbesuch in ihren Betrieben zuzustimmen.

Ferner wird die Kommission Kontakt mit den ihr
bekannten Verbänden von Einführern aufnehmen, um
die Informationen einzuholen, die sie für die Auswahl
der Stichprobe unter den Einführern als notwendig
erachtet.
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(1) Beantragt werden können individuelle Spannen gemäß Artikel 17
Absatz 3 der Grundverordnung von Unternehmen, die nicht in die
Stichprobe einbezogen wurden, gemäß Artikel 9 Absatz 5 der
Grundverordnung über die individuelle Behandlung von Unter-
nehmen in Nichtmarktwirtschafts-/Transformationsländern und
gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung von
Unternehmen, die die Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus
beantragen. Anträge auf individuelle Behandlung sind nach Maßgabe
von Artikel 9 Absatz 5 der Grundverordnung und Anträge auf
Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus nach Maßgabe von
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung zu stellen.

(2) Artikel 143 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission
mit Durchführungsvorschriften zum Zollkodex der Gemeinschaften
(ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1) gibt Aufschluss über die Bedeu-
tung des Begriffs „verbundene Unternehmen“.



iii) A u sw a h l e i ne r S t i c h p r ob e u nte r de n G e me i n-
sch a ftsh e r ste l le r n

Angesichts der Vielzahl der Gemeinschaftshersteller, die
den Antrag unterstützen, beabsichtigt die Kommission,
bei der Prüfung der Schädigung des Wirtschaftszweigs
der Gemeinschaft mit einer Stichprobe zu arbeiten.

Damit die Kommission eine Stichprobe bilden kann,
werden alle Gemeinschaftshersteller aufgefordert, inner-
halb der unter Nummer 6 Buchstabe b Ziffer i gesetzten
Frist folgende Angaben zu ihren Unternehmen zu über-
mitteln:

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon-, Fax- und/
oder Telexnummer, Kontaktperson;

— Gesamtumsatz des Unternehmens (in Euro), der in
der Zeit vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember
2004 erzielt wurde;

— genaue Beschreibung der Tätigkeiten des Unterneh-
mens bei der Herstellung der betroffenen Ware;

— Wert (in Euro) der Verkäufe der betroffenen Ware
auf dem Gemeinschaftsmarkt in der Zeit vom 1.
Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004;

— Menge (in Tonnen) der Verkäufe der betroffenen
Ware auf dem Gemeinschaftsmarkt im Zeitraum 1.
Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004;

— Produktionsmenge (in Tonnen) der betroffenen Ware
im Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis zum 31.
Dezember 2004;

— Namen und genaue Tätigkeiten aller verbundenen
Unternehmen (1), die an Produktion und/oder
Verkauf der betroffenen Ware beteiligt sind;

— sonstige sachdienliche Angaben, die der Kommission
bei der Auswahl der Stichprobe nützlich sein
könnten;

— Erklärung, ob die Unternehmen bereit sind, in die
Stichprobe einbezogen zu werden und daraufhin
einen Fragebogen zu beantworten und einem
Kontrollbesuch in ihren Betrieben zuzustimmen.

iv) E ndg ült i g e A u swah l de r St i c h p r obe n

Alle sachdienlichen Angaben zur Auswahl der Stich-
proben sind von den interessierten Parteien innerhalb
der unter Nummer 6 Buchstabe b Ziffer ii gesetzten Frist
zu übermitteln.

Die Kommission beabsichtigt, die endgültige Auswahl
der Stichproben zu treffen, nachdem sie diejenigen
betroffenen Parteien konsultiert hat, die sich bereit
erklären, in die Stichproben einbezogen zu werden.

Die in die Stichproben einbezogenen Unternehmen
müssen innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe b

Ziffer iii gesetzten Frist einen Fragebogen beantworten
und an der Untersuchung mitarbeiten.

Bei unzureichender Mitarbeit kann die Kommission ihre
Feststellungen gemäß Artikel 17 Absatz 4 und Artikel 18
der Grundverordnung auf der Grundlage der verfüg-
baren Informationen treffen. Feststellungen, die auf der
Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen
wurden, können, wie unter Nummer 8 erläutert, für die
betroffenen Parteien weniger günstig ausfallen.

b) Fragebogen

Die Kommission wird den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft und
allen Herstellerverbänden in der Gemeinschaft, den in die
Stichprobe einbezogenen Ausführern/Herstellern in Russ-
land und der Ukraine, den Ausführern/Herstellern in Kroa-
tien und Rumänien, allen Verbänden von Ausführern/
Herstellern, den in die Stichprobe einbezogenen Einführern
und allen im Antrag genannten Einführerverbänden sowie
den Behörden der betroffenen Ausfuhrländer Fragebogen
zusenden, um die für ihre Untersuchung als notwendig
erachteten Informationen einzuholen.

i) A u sfü h r e r / He r ste l le r i n K r oa t i e n u nd R u mä -
ni e n u nd E i nfüh r er

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, umge-
hend, spätestens jedoch innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist, bei der Kommission
per Fax nachzufragen, ob sie im Antrag genannt sind; ist
dies nicht der Fall, sollten sie umgehend einen Frage-
bogen anfordern, da für sie ebenfalls die unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer ii gesetzte Frist gilt.

ii) A u sfü h r e r / He r ste l le r i n Ru ssland und de r
Ukr a i n e , di e di e B e r e chnu ng ei ner i ndi v i -
duel le n Du mp i ngspanne be antr agen

Ausführer/Hersteller in Russland und der Ukraine, die die
Berechnung einer individuellen Dumpingspanne gemäß
Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 6 der Grund-
verordnung beantragen, müssen innerhalb der unter
Nummer 6 Buchstabe a Ziffer ii gesetzten Frist einen
ordnungsgemäß ausgefüllten Fragebogen übermitteln. Sie
müssen den Fragebogen daher innerhalb der unter
Nummer 6 Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist anfordern.
Diese Parteien sollten jedoch berücksichtigen, dass die
Kommission im Falle der Auswahl einer Stichprobe unter
den Ausführern/Herstellern die Berechnung einer unter-
nehmensspezifischen Spanne ablehnen kann, wenn die
Anzahl der Ausführer/Hersteller so groß ist, dass indivi-
duelle Ermittlungen eine zu große Belastung darstellen
und den fristgerechten Abschluss der Untersuchung
verhindern würden.
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(1) Artikel 143 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission
mit Durchführungsvorschriften zum Zollkodex der Gemeinschaften
(ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1) gibt Aufschluss über die Bedeu-
tung des Begriffs „verbundene Unternehmen“.



c) Einholung von Informationen und Anhörungen

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, ihren
Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise darzulegen
und gegebenenfalls auch andere Informationen als die
Antworten auf den Fragebogen zu übermitteln. Diese
Angaben müssen zusammen mit den entsprechenden Nach-
weisen innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a Ziffer ii
gesetzten Frist bei der Kommission eingehen.

Die Kommission kann die interessierten Parteien außerdem
hören, sofern die Parteien dies beantragen und nachweisen,
dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen.
Entsprechende Anträge sind innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer iii gesetzten Frist zu stellen.

d) Wahl des Marktwirtschaftslandes

Es wird beabsichtigt, gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a
der Grundverordnung Rumänien als angemessenes Markt-
wirtschaftsland zur Ermittlung des Normalwertes für die
Ukraine heranzuziehen. Die interessierten Parteien werden
aufgefordert, innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe c
gesetzten besonderen Frist zur Angemessenheit dieser Wahl
Stellung zu nehmen.

e) Marktwirtschaftsstatus

Für die Ausführer/Hersteller in der Ukraine, die unter
Vorlage von ausreichenden Beweisen geltend machen, dass
sie unter marktwirtschaftlichen Bedingungen tätig sind, d. h.
dass sie die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe c
der Grundverordnung erfüllen, wird der Normalwert nach
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung ermit-
telt. Die entsprechenden Anträge der Ausführer/Hersteller
müssen innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe d
gesetzten besonderen Frist gestellt werden und ordnungs-
gemäß begründet sein. Die Kommission wird allen in dem
Antrag genannten Ausführern/Herstellern in der Ukraine
und den in dem Antrag genannten Verbänden von Ausfüh-
rern/Herstellern sowie den ukrainischen Behörden Antrags-
formulare zusenden.

5.2. Verfahren zur Prüfung des Interesses der Gemeinschaft

In dem Fall, in dem sich die Behauptung zum Dumping und
der dadurch verursachten Schädigung als zutreffend erweisen
sollte, ist gemäß Artikel 21 der Grundverordnung zu prüfen,
ob die Einführung von Antidumpingmaßnahmen dem Interesse
der Gemeinschaft nicht zuwiderläuft. Zu diesem Zweck können
sich der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, die Einführer und
ihre repräsentativen Verbände, repräsentative Verwender und
repräsentative Verbraucherorganisationen, die nachweisen

können, dass ein objektiver Zusammenhang zwischen ihrer
Tätigkeit und der betroffenen Ware besteht, innerhalb der unter
Nummer 6 Buchstabe a Ziffer ii gesetzten allgemeinen Frist
selbst melden und der Kommission Informationen übermitteln.
Die Parteien, die entsprechend dem vorstehenden Satz
vorgehen, können innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a
Ziffer iii gesetzten Frist eine Anhörung beantragen, wobei sie
die besonderen Gründe für diese Anhörung darlegen müssen.
Gemäß Artikel 21 der Grundverordnung übermittelte Informa-
tionen werden nur berücksichtigt, wenn sie zum Zeitpunkt
ihrer Übermittlung durch Beweise belegt sind.

6. Fristen

a) Allgemeine Fristen

i) A nfor de r u ng e i ne s F r a g e bog e ns u nd a nde r e r
A ntr a g sfor mular e

Alle interessierten Parteien sollten umgehend, spätestens
jedoch innerhalb von zehn Tagen nach Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen
Union einen Fragebogen bzw. Antragsformulare anfor-
dern.

ii) K ontaktau fnah me u nd Über mi t t lung der
A ntwor te n a uf de n F r a g e bog e n u nd sonst i g e r
Infor mat i one n

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle interes-
sierten Parteien innerhalb von 40 Tagen nach Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union mit der Kommission Kontakt aufnehmen,
ihren Standpunkt schriftlich darlegen und ihre
Antworten auf den Fragebogen und sonstige Informa-
tionen übermitteln, wenn diese Angaben bei der Unter-
suchung berücksichtigt werden sollen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Wahrnehmung der meisten in der
Grundverordnung verankerten Verfahrensrechte voraus-
setzt, dass sich die betreffende Partei innerhalb der
vorgenannten Frist meldet.

In eine Stichprobe einbezogene Unternehmen müssen
ihre Antworten auf den Fragebogen innerhalb der unter
Nummer 6 Buchstabe b Ziffer iii gesetzten Frist übermit-
teln.

iii) A nh ör u ng e n

Innerhalb der vorgenannten Frist von 40 Tagen können
die interessierten Parteien auch einen Antrag auf Anhö-
rung durch die Kommission stellen.
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b) Besondere Frist für die Stichprobenauswahl

i) Die unter Nummer 5.1 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii
genannten Angaben müssen innerhalb von 15 Tagen
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amts-
blatt der Europäischen Union bei der Kommission
eingehen, da die Kommission beabsichtigt, die betrof-
fenen Parteien, die sich bereit erklären, in die Stich-
proben einbezogen zu werden, innerhalb von 21 Tagen
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amts-
blatt der Europäischen Union zur endgültigen Auswahl der
Stichproben zu konsultieren.

ii) Alle anderen für die Auswahl der Stichproben relevanten
Angaben, die unter Nummer 5.1 Buchstabe a Ziffer iv
genannt sind, müssen innerhalb von 21 Tagen nach
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union bei der Kommission eingehen.

iii) Die Antworten der in eine Stichprobe einbezogenen
Parteien auf den Fragebogen müssen innerhalb von 37
Tagen, nachdem diese Parteien von ihrer Einbeziehung
in Kenntnis gesetzt wurden, bei der Kommission
eingehen.

c) Besondere Frist für die Wahl des Marktwirtschaftslandes

Die von der Untersuchung betroffenen Parteien möchten
möglicherweise dazu Stellung nehmen, ob die beabsichtigte
Wahl Rumäniens (vgl. Nummer 5.1 Buchstabe d) als Markt-
wirtschaftsland zur Ermittlung des Normalwertes für die
Ukraine angemessen ist. Solche Stellungnahmen müssen
innerhalb von zehn Tagen nach Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union bei
der Kommission eingehen.

d) Besondere Frist für die Anträge auf Zuerkennung des
Marktwirtschaftsstatus und/oder individuelle Behandlung

Die Anträge auf Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus
(vgl. Nummer 5.1 Buchstabe e) und/oder auf individuelle
Behandlung gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Grundverord-
nung müssen innerhalb von 15 Tagen nach der Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen
Union bei der Kommission eingehen.

7. Schriftliche Stellungnahmen, Antworten auf den Frage-
bogen und Schriftwechsel

Alle Stellungnahmen und Anträge der betroffenen Parteien sind
schriftlich (nicht in elektronischer Form, sofern nichts anderes
bestimmt ist) unter Angabe des Namens, der Anschrift, der E-
Mail-Adresse, der Telefon-, der Fax- und/oder der Telexnummer
der interessierten Partei einzureichen. Alle schriftlichen Stel-
lungnahmen, einschließlich der in dieser Bekanntmachung

angeforderten Informationen, die Antworten auf den Frage-
bogen und alle Schreiben, die von interessierten Parteien auf
vertraulicher Basis übermittelt werden, müssen den Vermerk
„Zur eingeschränkten Verwendung“ (1) tragen und gemäß
Artikel 19 Absatz 2 der Grundverordnung zusammen mit einer
nicht vertraulichen Fassung übermittelt werden, die den
Vermerk „Zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien“ trägt.

Anschrift der Kommission:
Europäische Kommission
Generaldirektion Handel
Direktion B
Büro: J-79 5/16
B-1049 Brüssel
Fax (32-2) 295 65 05

8. Nichtmitarbeit

Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den erforder-
lichen Informationen oder erteilt sie sie nicht innerhalb der
gesetzten Fristen oder behindert sie erheblich die Untersu-
chung, so können gemäß Artikel 18 der Grundverordnung
vorläufige oder endgültige positive oder negative Feststellungen
auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen
werden.

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder
irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden diese
Informationen nicht berücksichtigt, und die verfügbaren Infor-
mationen können zugrunde gelegt werden. Arbeitet eine inter-
essierte Partei nicht oder nur zum Teil mit und stützen sich die
Feststellungen daher gemäß Artikel 18 der Grundverordnung
auf die verfügbaren Informationen, so kann dies zu einem
Ergebnis führen, das für diese Partei weniger günstig ist, als
wenn sie mitgearbeitet hätte.

9. Zeitplan für die Untersuchung

Gemäß Artikel 6 Absatz 9 der Grundverordnung ist die Unter-
suchung innerhalb von 15 Monaten nach Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
abzuschließen. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Grundverord-
nung sind etwaige vorläufige Maßnahmen innerhalb von neun
Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union einzuführen.

10. Überprüfung der geltenden Maßnahmen

Mit der Verordnung (EG) Nr. 2320/97 (2) wurden endgültige
Antidumpingzölle auf die Einfuhren bestimmter nahtloser
Rohre aus Eisen oder nicht legiertem Stahl mit Ursprung unter
anderem in Russland und Rumänien der KN-Codes
7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 und
7304 39 93 eingeführt.
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(1) Unterlagen mit diesem Vermerk sind nur für den Dienstgebrauch
bestimmt. Sie sind gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43) geschützt und werden gemäß
Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates (ABl. L 56
vom 6.3.1996, S. 1) und Artikel 6 des WTO-Übereinkommens zur
Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens 1994 (Antidumping-Übereinkommen) vertraulich behan-
delt.

(2) ABl. L 322 vom 25.11.1997, S. 1, Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1322/2004, ABl. L 246 vom
20.7.2004, S. 10.



Mit der Verordnung (EG) Nr. 348/2000 (1) wurde ein endgül-
tiger Antidumpingzoll auf die Einfuhren bestimmter nahtloser
Rohre aus Eisen oder nicht legiertem Stahl mit Ursprung in
Kroatien und der Ukraine der KN-Codes 7304 10 10,
7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 und 7304 39 93
eingeführt.

Sollte sich in dem mit dieser Bekanntmachung eingeleiteten
Verfahren herausstellen, dass gegenüber den Einfuhren
bestimmter nahtloser Rohre aus Eisen oder Stahl mit Ursprung
in Kroatien, Rumänien, Russland und der Ukraine Maßnahmen
eingeführt werden müssen, die dann auch für nahtlose Rohre
aus Eisen oder nicht legiertem Stahl gelten würden, wäre die
Aufrechterhaltung der mit den Verordnungen (EG) Nr. 2320/97

und 348/2000 eingeführten Maßnahmen nicht länger erforder-
lich, und diese Verordnungen müssten demnach entsprechend
geändert oder aufgehoben werden. Daher sollte eine Interims-
überprüfung der Verordnungen (EG) Nr. 2320/2001 und
348/2000 eingeleitet werden, damit diese entsprechend den
Ergebnissen der mit dieser Bekanntmachung eingeleiteten
Untersuchung geändert oder aufgehoben werden können.

Die Kommission leitet daher gemäß Artikel 11 Absatz 3 der
Grundverordnung eine Interimsüberprüfung der Verordnung
(EG) Nr. 2320/97 und der Verordnung (EG) Nr. 348/2000 ein.
Die Nummern 5 bis 8 gelten sinngemäß für diese Interims-
überprüfungen.
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(1) ABl. L 45 vom 17.2.2000, S. 1, Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 258/2005, ABl. L 46 vom 17.2.2005, S. 7.


